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–  an Berufsfachschulen, Berufsschulen und Bildungsein-
richtungen, in denen pharmazeutische Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten vermittelt werden.

Apothekerinnen und Apotheker arbeiten auch in vielen 
anderen Bereichen der Gesundheitswirtschaft, z.B. im 
pharmazeutischen Großhandel, bei Verbänden, Kranken-
kassen, pharmazeutischen Hilfsorganisationen und 
Fachmedien.

Die Apothekerin und der Apotheker handeln eigenver-
antwortlich und fachlich unabhängig. Sie üben einen 
seiner Natur nach freien Beruf aus.

(2) Die Apothekerin und der Apotheker sind verpfl ichtet, 
ihren Beruf gewissenhaft auszuüben. Sie müssen dem 
Vertrauen, welches ihnen im Zusammenhang mit dem 
Beruf entgegengebracht wird, entsprechen.

(3) Die Apothekerin und der Apotheker sind verpfl ichtet, 
sich über die für ihre Berufsausübung geltenden Gesetze, 
Verordnungen und das Satzungsrecht der Kammer zu in-
formieren. Sie müssen diese Bestimmungen beachten 
und darauf gegründete Anordnungen und Richtlinien 
befolgen.

(4) Die Apothekerin und der Apotheker haben die Würde 
anderer zu achten, unabhängig insbesondere von Ge-
schlecht, Alter, sexueller Orientierung, sozialer Stellung, 
Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, eventuellen 
Behinderungen oder politischer Überzeugung. 

(5) Die Apothekerin und der Apotheker haben die be-
sonderen Belange von Menschen mit Behinderungen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zu berücksichtigen.“

Artikel II

Diese Änderung der Berufsordnung tritt am Tage nach 
der Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 19. November 2018

Präsident 

Lutz  E n g e l e n

Genehmigt.

Düsseldorf, den 12. Juli 2019

Ministerium für Arbeit Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

– IV B2 G.0924 –

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Änderung der Berufsordnung der Apo-
thekerkammer Nordrhein wird hiermit zur Veröffentli-
chung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-West-
falen ausgefertigt. 

– MBl. NRW. 2019 S. 336

2123

Änderung der Weiterbildungsordnung 
für Apothekerinnen und Apotheker der 

Apothekerkammer Nordrhein 
Vom 12. Juni 2019 

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 12. Juni 2019 aufgrund des 
§ 42 Abs. 1 i. V. m. § 48 des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000  S.  403), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 26. April 2016 (GV. NRW. 2016 

I.

21210

Änderung der Berufsordnung der 

Apothekerkammer Nordrhein
Vom 14. November 2018

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 14. November 2018 auf-
grund des § 31 Abs. 2 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. 2000 S. 403), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 26. April 2016 (GV. NRW. 2016 S. 230), folgende 
Änderung der Berufsordnung der Apothekerkammer 
Nordrhein beschlossen, die durch Erlass des Ministeri-
ums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 12. Juli 2019 – IV B2 G.0924 – 
genehmigt worden ist:

Artikel I

Die Berufsordnung der Apothekerkammer Nordrhein 
vom 13. Juni 2007 (MBl. NRW. 2007  S.  619) wird wie 
folgt geändert:

1.   In der Präambel werden die Überschrift „Präambel“ 
und die Sätze 2 bis 6 gestrichen.

2.  § 1 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 1 Berufsbild und Berufsausübung

(1) Die Apothekerin und der Apotheker haben die öffent-
liche Aufgabe, die Bevölkerung ordnungsgemäß und fl ä-
chendeckend mit Arzneimitteln zu versorgen. Der Versor-
gungsauftrag der Apothekerin und des Apothekers nach 
§ 1 Bundes-Apothekerordnung umfasst insbesondere

–  die Entwicklung, Herstellung, Prüfung und Zulassung 
bzw. Konformitätsbewertung und Bewertung des Nut-
zens von Arzneimitteln und Medizinprodukten,

–  die Organisation und Kontrolle des Umgangs mit Arz-
neimitteln und Medizinprodukten,

–  die Logistik und Abgabe von Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten,

–  die Information und Beratung der Patienten, Kunden, 
Angehörigen der Heilberufe und sonstiger Beteiligter 
im Gesundheitswesen über Arzneimittel und Medizin-
produkte,

–  die Sicherung der Qualität der Arzneimittel und Medi-
zinprodukte,

–  die Sicherheit und Optimierung der Arzneimittelthe-
rapie, auch in der Selbstmedikation,

–  die Erfassung und Bewertung von Risiken bei Arznei-
mitteln und Medizinprodukten,

–  die Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten,

–  immaterielle pharmazeutische Leistungen, insbeson-
dere die Medikationsanalyse und das Medikationsma-
nagement,

–  Gesundheitsförderung und präventive Leistungen,

–  die Forschung und Lehre in den pharmazeutischen 
Wissenschaften.

Die Apothekerin und der Apotheker als der Experte für 
Arzneimittel üben ihren Beruf in verschiedenen Tätig-
keitsbereichen aus, insbesondere

–  in öffentlichen Apotheken,

–  in Krankenhäusern,

–  in der pharmazeutischen Industrie und in pharmazeu-
tischen Unternehmen,

–  in Prüfi nstitutionen,

–  bei der Bundeswehr,

–  in der öffentlichen Gesundheitsverwaltung, z.B. bei 
Behörden, Institutionen, Körperschaften des öffentli-
chen Rechts,

–  an Universitäten und außeruniversitären wissenschaft-
lichen Einrichtungen,
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Pharmazeutischer Analytik oder“ folgender neuer 
Spiegelstrich 6 eingefügt:

   “– Pharmazeutischer Analytik und Technologie 
oder“.

 c)  In Abschnitt 1 „Gebiet Allgemeinpharmazie“ wird 
in dem Absatz mit der Überschrift „Anrechenbare 
Weiterbildungszeiten“ der bisherige Spiegelstrich 
6 zu Spiegelstrich 7 (neu). 

 d)  In Abschnitt 1 „Gebiet Allgemeinpharmazie“ wird 
in dem Absatz mit der Überschrift „Anrechenbare 
Weiterbildungszeiten“ unter Spiegelstrich 7 (neu) 
der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt. 

 e)  In Abschnitt 1 „Gebiet Allgemeinpharmazie“ wird 
in dem Absatz mit der Überschrift „Anrechenbare 
Weiterbildungszeiten“ nach Spiegelstrich 7 (neu) 
folgender Spiegelstrich 8 neu eingefügt:

  „– Theoretischer und Praktischer Ausbildung.“

 f)  In Abschnitt 2 „Gebiet Klinische Pharmazie“ wer-
den in dem Absatz mit der Überschrift „Anre-
chenbare Weiterbildungszeiten“ hinter die Worte 
„Pharmazeutischer Analytik“ die Worte „oder 
Pharmazeutischer Analytik und Technologie“ ein-
gefügt. 

 g) Abschnitt 4 wird wie folgt neu gefasst: 

   „4. Gebiet Pharmazeutische Analytik und Techno-
logie 

   Pharmazeutische Analytik und Technologie ist das 
Gebiet der Pharmazie, das sich mit der Entwick-
lung, Produktion, Prüfung und Qualitätssicherung 
von Arzneimitteln und Medizinprodukten im in-
dustriellen Maßstab befasst. Dabei sind von be-
sonderer Bedeutung:

  –  die Überführung eines Stoffes oder Stoffgemi-
sches in eine therapeutisch anwendbare Arznei-
form mit dem Ziel, eine optimale Wirksamkeit, 
Verträglichkeit und Stabilität zu erreichen,

  –  die Entwicklung, Validierung und Anwendung 
geeigneter Herstellungstechniken und die Etab-
lierung im kommerziellen Produktionsmaßstab, 

  –  die Charakterisierung, Spezifi zierung, Prüfung, 
Bewertung und Dokumentation der pharmazeu-
tischen Qualität von Wirkstoffen, Hilfsstoffen, 
Ausgangsmaterialien, Arzneizubereitungen und 
Medizinprodukten unter Berücksichtigung des 
rechtlichen Rahmens,

  –  die Entwicklung, Validierung und Anwendung 
analytischer Verfahren nach dem allgemein an-
erkannten Stand der Wissenschaft und Technik 
und

  –  die Entwicklung, Implementierung und Anwen-
dung geeigneter qualitätssichernder Verfahren.

  Weiterbildungsziel: 

   Eingehende Kenntnisse und Kompetenzen in die-
sem Gebiet, so dass die weitergebildete Apotheke-
rin oder der weitergebildete Apotheker 

  –  Arzneiformen entwickelt mit dem Ziel, die opti-
male Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit und An-
wenderfreundlichkeit zu erreichen,

  –  geeignete Herstellungstechniken unter Auswahl 
geeigneter Materialien entwickelt, validiert und 
anwendet und diese im Produktionsmaßstab 
etabliert,

  –  physikalische, chemische, biologische, biochemi-
sche und mikrobiologische Analysemethoden 
entwickelt, validiert, anwendet und bewertet 
und

  –  die Ergebnisse auf Grundlage der erhaltenen 
und dokumentierten Daten beurteilt,

  –  die Qualität von Stoffen, Stoffgemischen, Aus-
gangsmaterialien, Zwischenprodukten, Arznei-
mitteln und Medizinprodukten sowie Packmit-
teln charakterisiert, spezifi ziert und bewertet,

S.  230), folgende Änderung der Weiterbildungsordnung 
beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein- 
Westfalen vom 25.  Juli 2019, Az.: IV B2 G.0924, geneh-
migt worden ist: 

Artikel I

Die Weiterbildungsordnung für Apothekerinnen und 
Apotheker der Apothekerkammer Nordrhein vom 06. 
Dezember 1995 (MBl. NRW. 1996 S.  334), zuletzt geän-
dert durch Beschluss vom 18. November 2015 (MBl. 
NRW. 2016 S. 68), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 1 wird Nummer 4 wie folgt neu gefasst:

   „4. Gebiet: Pharmazeutische Analytik und Techno-
logie“.

 b)  In Absatz  1 wird die bisherige Nummer  5 gestri-
chen.

 c)  Die bisherigen Nummern 6 bis 9 des § 2 Absatz 1 
werden zu Nummern 5 bis 8 (neu). 

 d)  In Absatz 2 wird nach dem Spiegelstrich 6 „Infek-
tiologie“ folgender Spiegelstrich eingefügt:

  „- Medikationsmanagement im Krankenhaus“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 7 wird folgender neuer Absatz 8 ein-
gefügt:

   „(8) Neben den weiterbildungsbegleitenden Semi-
naren nach Absatz 6 können auch E-Learning-An-
gebote anerkannt werden. Bezogen auf die Ge-
samtstundenanzahl der Seminare dürfen diese je-
doch maximal 20 Prozent der abzuleistenden 
weiterbildungsbegleitenden Seminare ersetzen.“

 b)  Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden zu Absät-
zen 9 und 10 (neu).

3. § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird Nummer 4 wie folgt neu gefasst: 

   „4. Fachapothekerin oder Fachapotheker für Phar-
mazeutische Analytik und Technologie“.

 b)  In Absatz  1 wird die bisherige Nummer  5 gestri-
chen.

 c)  Die bisherigen Nummern 6 bis 9 des § 4 Absatz 1 
werden zu Nummern 5 bis 8 (neu). 

4.  In §  8 wird nach Absatz  3 folgender neuer Absatz  4 
eingefügt:

  „(4) Die Berechtigung eine Bezeichnung zu führen, 
bleibt grundsätzlich auch bei nachträglicher Ände-
rung der Bezeichnung eines Gebietes, Teilgebietes 
oder Bereichs bestehen.“

5. § 11 wird wie folgt geändert:

 a) Folgender Absatz 1 wird neu eingefügt:

   „(1) Menschen mit Behinderungen sind auf Antrag 
die ihrer Behinderung angemessenen Erleichte-
rungen im Prüfungsverfahren einzuräumen. Die 
technischen Voraussetzungen für eine Absolvie-
rung der Prüfung auch durch Menschen mit Be-
hinderungen sollen gewährleistet sein. Auch im 
Hinblick auf den Ort der Prüfung soll auf die be-
sondere Situation von Menschen mit Behinderun-
gen Rücksicht genommen werden.“ 

 b)  Die bisherigen Absätze 1 bis 6 werden zu Absät-
zen 2 bis 7 (neu).

6.  Die Anlage zur Weiterbildungsordnung wird wie folgt 
geändert:

 a)  In Abschnitt 1 „Gebiet Allgemeinpharmazie“ wird 
in dem Absatz mit der Überschrift „Weiterbil-
dungsziel“ unter Spiegelstrich 16 das Wort „Prä-
ventationsmaßnahmen“ durch das Wort „Präventi-
onsmaßnahmen“ ersetzt. 

 b)  In Abschnitt 1 „Gebiet Allgemeinpharmazie“ wird 
in dem Absatz mit der Überschrift „Anrechenbare 
Weiterbildungszeiten“ nach dem Spiegelstrich 5 „- 
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Worte „und eines dreitägigen Praktikums in einem 
Pfl egeheim oder auf Station mit geriatrischem 
Schwerpunkt eines Krankenhauses.“ eingefügt.

 q)  In dem Bereich „Geriatrische Pharmazie“ wird in 
dem Absatz mit der Überschrift „Weiterbildungs-
zeit und Durchführung“ folgender Satz 2 neu ein-
gefügt:

   „Einer der drei Praktikumstage kann wahlweise 
in einer anderen geeigneten stationären oder am-
bulanten Versorgungseinrichtung absolviert wer-
den.“

 r)  In dem Bereich „Geriatrische Pharmazie“ wird in 
dem Absatz mit der Überschrift „Weiterbildungs-
zeit und Durchführung“ der bisherige Satz 2 nebst 
der Aufzählung unter Spiegelstrich 1 bis 5 zu 
Satz 3 (neu).

 s)  Der Bereich „Onkologische Pharmazie“ wird wie 
folgt neu gefasst: 

  „Bereich Onkologische Pharmazie 

   Onkologische Pharmazie ist der Bereich, der sich 
mit der Beratung, Betreuung und Arzneimittelver-
sorgung des Tumorpatienten befasst. Die Onkolo-
gische Pharmazie umfasst ebenso die kli-
nisch-pharmazeutische Beratung der onkologisch 
tätigen Ärzte und der Angehörigen anderer Heil-
berufe, die Bewertung von Informationen auf dem 
Gebiet der Onkologie, die sachgerechte, patienten-
individuelle Herstellung sowie die sachgerechte 
Handhabung der Tumortherapeutika.

  Weiterbildungsziel: 

   Erwerb eingehender Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Kompetenzen, so dass die in diesem Bereich wei-
tergebildete Apothekerin oder der weitergebildete 
Apotheker 

  –  Tumorpatienten betreut und Ärzte, Pfl egende 
und weitere Angehörige der Heilberufe sowie 
An- und Zugehörige im Rahmen der Tumorthe-
rapie berät,

  –  für die qualitätsgesicherte, patientenindividu-
elle Herstellung von Zytostatika-Zubereitungen 
unter Beachtung der erforderlichen Maßnahmen 
zum Mitarbeiter-, Arbeits- und Produktschutz 
verantwortlich ist,

  –  Informationen auf dem Gebiet der Onkologie re-
cherchiert, bewertet, erstellt, kommuniziert und 
dokumentiert,

  –  an der Planung und Durchführung klinisch-on-
kologischer Studien mitwirkt.

  Weiterbildungszeit und Durchführung

   Mindestens 12 Monate in einer zur Weiterbildung 
zugelassenen Einrichtung einschließlich des Be-
suchs von mindestens 100 Seminarstunden.

   Zur Prüfung sind folgende Praxisanforderungen 
nachzuweisen:

  –  Beurteilung und Überprüfung von mindestens 
300 Zytostatika-Zubereitungen,

  –  Herstellung von mindestens 100 Zytostatika-
Zu bereitungen,

  –  Erstellung von mindestens drei Patientenprofi -
len nach SOAP-Schema, wovon zwei ein Bera-
tungsgespräch mit einem Patienten umfassen 
müssen,

  –  Bearbeitung und Dokumentation von fünf aus-
gewählten Anfragen zur zytostatischen Therapie 
aus unterschiedlichen Themenbereichen inklu-
sive Angabe der verwendeten Quellen,

  –  Erstellung eines Patienteninformationsblatts,

  –  Planung und Durchführung von mindestens ei-
ner Schulungs- oder Fortbildungsveranstaltung 
zu einem Thema der onkologischen Pharmazie. 
12 Monate in einer zur Weiterbildung für Onko-
logische Pharmazie zugelassenen, öffentlichen 
Apotheke, Krankenhausapotheke oder anderen 

  –  die regulatorischen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen berücksichtigt,

  –  adäquate Qualitätssicherungssysteme anwendet,

  –  interdisziplinär mit Forschung und Entwick-
lung, Produktion und Qualitätskontrolle/-siche-
rung, Zulassung und Management zusammenar-
beitet und dabei seine Fachkenntnisse einbringt.

  Weiterbildungszeit und Durchführung: 

   36 Monate in geeigneten Einrichtungen der Phar-
mazeutischen Analytik und Technologie ein-
schließlich des Besuchs von Seminaren. Während 
der Weiterbildungszeit ist eine Projektarbeit anzu-
fertigen.

   Als Weiterbildungsstätten kommen pharmazeuti-
sche Betriebe, analytische und pharmazeu-
tisch-technische Laboratorien, pharmazeutische 
Universitätsinstitute und entsprechende Einrich-
tungen der Bundeswehr in Frage, soweit diese 
nachweislich die Weiterbildungsziele vermitteln 
können. Die jeweils anerkennungsfähige Weiter-
bildungszeit an den einzelnen Weiterbildungsstät-
ten richtet sich nach dem Umfang der vermittelten 
Weiterbildungsinhalte. Ein Wechsel der Weiterbil-
dungsstätte ist nur dann erforderlich, wenn die 
Zulassung der Weiterbildungsstätte eingeschränkt 
ist. 

  Anrechenbare Weiterbildungszeiten: 

  Bis zu 12 Monate Weiterbildung in 

  –  Toxikologie und Ökologie

  oder bis zu 6 Monate Weiterbildung in 

  –  Arzneimittelinformation oder 

  –  Öffentlichem Gesundheitswesen oder 

  –  Klinischer Pharmazie.“ 

 h)  Abschnitt  5 „Gebiet Pharmazeutische Analytik“ 
wird gestrichen.

 i)  Die bisherigen Abschnitte 6 bis 9 werden zu Ab-
schnitten 5 bis 8 (neu).

 j)  In Abschnitt 5 (neu) „Gebiet Toxikologie und Öko-
logie“ werden in dem Absatz mit der Überschrift 
„Anrechenbare Weiterbildungszeiten“ hinter die 
Worte „Bis zu 18 Monate in Pharmazeutischer 
Analytik“ die Worte „und Technologie“ eingefügt.

 k)  In Abschnitt  6 (neu) „Gebiet Klinische Chemie“ 
werden in dem Absatz mit der Überschrift „Anre-
chenbare Weiterbildungszeiten“ hinter die Worte 
„Pharmazeutischer Analytik oder“ die Worte 
„Pharmazeutischer Analytik und Technologie 
oder“ eingefügt.

 l)  In Abschnitt  7 (neu) „Gebiet Theoretische und 
Praktische Ausbildung“ wird in dem Absatz mit 
der Überschrift „Weiterbildungsziel“ unter Spie-
gelstrich 5 das Wort „Medicalprodukten“ durch 
das Wort „Medizinprodukten“ ersetzt. 

 m)  In Abschnitt  7 (neu) „Gebiet Theoretische und 
Praktische Ausbildung“ werden in dem Absatz mit 
der Überschrift „Weiterbildungszeit und Durch-
führung“ die Angabe „über 800 Stunden“ durch 
die Angabe „über 600 Stunden“ und die Angabe 
„mindestens 500 Unterrichtsstunden“ durch die 
Angabe „mindestens 300 Unterrichtsstunden“ er-
setzt. 

 n)  In Abschnitt 8 (neu) „Gebiet Öffentliches Gesund-
heitswesen“ werden die Worte „Ministerium für 
Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW“ 
durch die Worte „zuständige Ministerium“ ersetzt. 

 o)  In dem Bereich „Geriatrische Pharmazie“ werden 
im ersten Absatz in Satz 3 die Worte „des geriat-
risch tätigen Arztes“ durch die Worte „der geriat-
risch tätigen Ärzte“ ersetzt. 

 p)  In dem Bereich „Geriatrische Pharmazie“ werden 
in dem Absatz mit der Überschrift „Weiterbil-
dungszeit und Durchführung“ in Satz 1 hinter die 
Worte „von mindestens 100 Seminarstunden“ die 
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  –  unterschiedliche Strategien zur Stärkung seiner 
Resilienz einsetzt, um mit belastenden Situatio-
nen umgehen zu können,

  –  Methoden der Selbstrefl exion anwendet.

  Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung

   Weiterbildungsabschluss als Fachapothekerin oder 
Fachapotheker für Klinische Pharmazie oder 
Nachweis der Anmeldung zur Weiterbildung Kli-
nische Pharmazie. Voraussetzung für das Führen 
der Bezeichnung ist eine abgeschlossene Weiterbil-
dung in Klinischer Pharmazie.

  Weiterbildungszeit und Durchführung

   12-monatige Tätigkeit in einer zur Weiterbildung 
zugelassenen Einrichtung (Krankenhäuser, Kran-
kenhausapotheken, krankenhausversorgende öf-
fentliche Apotheken) einschließlich des Besuchs 
von mindestens 100 Seminarstunden.

   Während der Weiterbildungszeit sind nachweislich 
150 Stunden klinisch-pharmazeutische Tätigkei-
ten auf Station sowie eine dreitätige Hospitation 
ab zuleisten. Die Hospitation erfolgt in einem 
Krankenhaus, in dem klinisch-pharmazeutische 
Dienstleistungen und die Tätigkeiten von Apothe-
kerinnen und Apothekern auf Station etabliert 
sind, und das nicht die Arbeitsstätte der Weiterzu-
bildenden oder des Weiterzubildenden ist. Ferner 
sind zehn Patientenfälle aus mindestens fünf ver-
schiedenen medizinischen Fachrichtungen zu be-
arbeiten. Die Dokumentation der Fallbearbeitun-
gen ist in einem Portfolio zusammenzustellen.“

Artikel II

Diese Änderung der Weiterbildungsordnung tritt am Tag 
nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

 
Ausgefertigt.

Düsseldorf, den 3. Juli 2019

Präsident

Lutz  E n g e l e n 

Genehmigt.

Düsseldorf, den 25. Juli 2019

Ministerium für Arbeit Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

– Az.: IV B2 G.0924 –

Im Auftrag

H a m m

– MBl. NRW. 2019 S. 336

2123

Änderung der Berufsordnung der 
Zahnärzte kammer Westfalen-Lippe 

Vom 24. Mai 2019

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer West-
falen-Lippe hat am 24. Mai 2019 aufgrund des § 23 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 31 des Heilberufsgesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S.  403), das zuletzt durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 230) 
geändert worden ist, folgende Änderung der Berufsord-
nung der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe beschlos-
sen, die durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 11. Juli 2019 – Az.: G.0923 – genehmigt worden ist:

Einrichtung mit eigener Zytostatika-Herstel-
lung einschließlich des Besuchs von anerkann-
ten Seminaren. Die/Der Weiterzubildende muss 
mindestens 200 applikationsfertige Herstellun-
gen selbst ausführen.“ 

 t)  Hinter dem Bereich „Infektiologie“ wird folgender 
neuer Bereich eingefügt: 

   „Bereich Medikationsmanagement im Kranken-
haus

   Medikationsmanagement im Krankenhaus ist der 
Bereich der Pharmazie, der die individuelle arz-
neimittelbezogene und kontinuierliche Betreuung 
der Krankenhauspatienten sowie die Beratung der 
für die stationäre Behandlung verantwortlichen 
Ärzte und Pfl egekräfte umfasst. Dazu bewerten 
und optimieren Apothekerinnen und Apotheker 
auf Station als Teil eines interprofessionellen 
Teams die individuelle Arzneimitteltherapie fort-
laufend im Hinblick auf deren Zweckmäßigkeit, 
Wirksamkeit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
die Adhärenz der Patienten. 

   Der Weiterbildungsbereich „Medikationsmanage-
ment im Krankenhaus“ umfasst darüber hinaus 
die Begleitung des gesamten Arzneimittelversor-
gungsprozesses und die nahtlose arzneimittelbezo-
gene Versorgung der Patienten an den Schnittstel-
len des Krankenhausaufenthaltes durch Apothe-
kerinnen und Apotheker auf Station, die damit zur 
Erhöhung der Arzneimitteltherapie- und Patien-
tensicherheit im Krankenhaus beitragen.

  Weiterbildungsziel

   Erwerb und Weiterentwicklung eingehender 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, so 
dass die weitergebildete Apothekerin oder der 
weitergebildete Apotheker

  –  sich als Mitglied eines interprofessionellen 
Teams versteht und Mitverantwortung für die 
Arzneimitteltherapie und die Arzneimittelthera-
piesicherheit im Krankenhaus übernimmt,

  –  die individuelle Medikation der Patienten unter 
Anwendung seiner Kenntnisse zur evidenzba-
sierten und leitliniengerechten Arzneimittelthe-
rapie sowie unter Einbeziehung diagnostischer 
Parameter und pharmakokinetischer Daten 
fortlaufend bewertet und optimiert,

  –  arzneimittelbezogene Probleme identifi ziert und 
priorisiert und im Austausch mit den verant-
wortlichen Teammitgliedern sowie Patienten an-
gemessene Maßnahmen zur Optimierung der 
Arzneimitteltherapie einleitet, die Umsetzung/
den Erfolg dieser Maßnahmen verfolgt und ggf. 
nachsteuert,

  –  für die nahtlose Versorgung der Patienten mit 
allen benötigten Arzneimitteln bzw. arzneimit-
telbezogenen Informationen an den Schnittstel-
len des klinischen Aufenthalts sorgt und zur rei-
bungslosen Überleitung der Patienten in die 
ambulante Versorgung beiträgt,

  –  Patienten individuell und arzneimittelbezogen 
während ihres Krankenhausaufenthalts betreut, 
notwendigen Unterstützungsbedarf erkennt und 
Patienten und ihre Angehörigen zu Fragen der 
Arzneimitteltherapie berät und schult,

  –  Schwachstellen des gesamten Arzneimittelver-
sorgungsprozesses des Krankenhauses erkennt 
und alle beteiligten Berufsgruppen bei der Ver-
ordnung, Beschaffung, dem sachgerechten Um-
gang und der risikofreien Anwendung von Arz-
neimitteln berät, schult und unterstützt,

  –  maßgeblich an der Erstellung und Implementie-
rung hausinterner Leitlinien und Standards zur 
Arzneimitteltherapie beteiligt ist,

  –  erfolgreich unterschiedliche Kommunikations-
techniken im Umgang mit Patienten, ihren An-
gehörigen sowie Ärzten und Pfl egekräften auf 
Station anwendet,



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 22. August 2019340

216

Bekanntmachung der Verwaltungsvereinbarung 
zum Betrieb der Reference Implementation 

for National Applications (RINA)
Vom 1. August 2019

Die Länder Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, 
Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen und der Kom-
munale Sozialverband Sachsen haben die Verwaltungs-
vereinbarung zum Betrieb der Reference Implementation 
for National Applications (RINA) abgeschlossen.

Das Verwaltungsabkommen wird nachfolgend bekannt 
gemacht.

Düsseldorf, den 1. August 2019

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Regina  V o g e l

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem
Land Nordrhein-Westfalen

und

dem Land Baden-Württemberg

und

dem Freistaat Bayern

und

dem Land Brandenburg,

und

der Freie Hansestadt Bremen

und

der Freien und Hansestadt Hamburg

und

dem Land Hessen

und

dem Land Mecklenburg-Vorpommern

und

dem Land Niedersachsen

und

dem Land Rheinland-Pfalz

und

dem Saarland

und

dem Kommunalen Sozialverband Sachsen

und

dem Land Schleswig-Holstein

und

dem Freistaat Thüringen
im Folgenden „Vereinbarungspartner“ genannt

zum Betrieb der Reference Implementation for National 
Applications (RINA)

Präambel

Der grenzüberschreitende Bezug von Familienleistungen 
erfordert den Austausch von Daten unter den zuständi-
gen Behörden in den EU-Mitgliedstaaten. Gemäß Arti-
kel  4 Abs.  2 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 
987/2009 soll die Datenübermittlung zwischen den Trä-
gern oder Verbindungsstellen elektronisch unmittelbar 
oder über die Zugangsstellen erfolgen. Technisch soll 
dies auf der Basis des sogenannten EESSI-Systems 

Artikel 1

Die Berufsordnung der Zahnärztekammer Westfalen- 
Lippe vom 19. November 2005 (MBl. NRW. 2006 S. 42), die 
zuletzt durch Beschluss vom 3. Juni 2016 (MBl. NRW. 
S. 690) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Doku-
mentation“ die Wörter „oder einen digitalen, drei-
dimensionalen Scan“ eingefügt.

 b)   Dem Absatz  3 wird folgender Satz angefügt: „Ist 
die Dokumentation zahnärztlicher Modelle durch 
einen digitalen, dreidimensionalen Scan ersetzt 
worden, ist auf Verlangen aus den Daten ein plas-
tisches Modell zu erstellen und vorübergehend zu 
überlassen; die diesbezüglichen Kosten trägt der 
zur Herausgabe verpfl ichtete Zahnarzt.“

2.   §  3 Absatz  3 der Anlage zu §  14 Absatz  3 (Notfall-
dienstordnung) wird wie folgt gefasst: 

  „(3) Die Heranziehung zum Notfalldienst erfolgt am 
Sitz der Hauptpraxis für den von der Zahnärztekam-
mer  festgelegten Notfalldienstbezirk. Befi nden sich 
eine oder mehrere Zweigpraxen in einem anderen 
Notfalldienstbezirk als die Hauptpraxis, erfolgt die 
Verteilung der Heranziehung nach folgender Maß-
gabe: Die Heranziehung am Sitz der Zweigpraxis er-
folgt mit dem Faktor, der dem Verhältnis der in der 
Haupt- und Zweigpraxis zu erbringenden vertrags-
zahnärztlichen Arbeitszeiten entspricht, mindestens 
jedoch mit dem Faktor 0,5. Bei Festlegung des Faktors 
am Sitz der Zweigpraxis ist in 0,5er Schritten auf- 
oder abzurunden; eine Aufrundung ist von dem Faktor 
am Sitz der Hauptpraxis abzuziehen, eine Abrundung 
dort zu addieren. Erfolgt eine Heranziehung mit dem 
Faktor 1, entfällt bei dem Betrieb mehrerer Zweigpra-
xen die Heranziehung für den Standort mit dem ge-
ringsten Arbeitszeitanteil. Erfolgt eine Heranziehung 
mit dem Faktor 0,5 wird nur für den Standort mit dem 
größten Arbeitszeitanteil, bei gleichmäßiger Verteilung 
für die Hauptpraxis herangezogen. Das Nähere regeln 
die gemeinsamen Richtlinien von Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe und Kassenzahnärztlicher Vereini-
gung Westfalen-Lippe. Bei der Beteiligung an überört-
lichen Berufsausübungsgemeinschaften erfolgt die 
Heranziehung für den Sitz, an dem der Heranzuzie-
hende hauptverantwortlich tätig ist.“

Artikel 2

Diese Änderungen der Berufsordnung treten am Tag 
nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt Nord-
rhein-Westfalen in Kraft.

Genehmigt.

Düsseldorf, den 11. Juli 2019

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Az.: G.0923

Im Auftrag

H a m m

Ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

Münster, den 24. Juli 2019

i. V. Jost R i e c k e s m a n n

(Vizepräsident)

Dr. Klaus  B a r t l in g 

Präsident der Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe 

– MBl. NRW. 2019 S. 339
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(8) Der Zugang zu RINA ist beschränkt. Anwender des 
Systems sind natürliche Personen, die RINA zu dem in 
Absatz 1 beschriebenen Zweck nutzen. Voraussetzung für 
die Nutzung von RINA ist die Zustimmung zu den Nut-
zungsbedingungen, die bei Erstanmeldung angezeigt 
werden, sowie bei jeder Aktualisierung der Nutzungsbe-
dingungen.

(9) Das Land Nordrhein-Westfalen einschließlich des in-
ternen Dienstleisters IT.NRW haftet nicht für System-
ausfälle, Verzögerungen in der Bereitstellung oder sons-
tige Störungen außerhalb seines Verantwortungsbereichs.

§ 2 
Leistungen der anderen unterzeichnenden 

Vereinbarungspartner

(1) Die unterzeichnenden Vereinbarungspartner stellen 
sicher, dass für jede Elterngeldstelle geeignete Zertifi -
kate vorliegen und IT.NRW diese und die notwendigen 
Informationen erhält, um für jede Elterngeldstelle eine 
mit Benutzerkennung und Passwort gesicherte Berechti-
gung einzurichten. Soweit die Erbringung dieser Leis-
tungen die Mitwirkung einer Elterngeldstelle oder ihres 
Trägers voraussetzt, liegt es in der Verantwortung des je-
weils betroffenen Vereinbarungspartners, dass diese Mit-
wirkung erfolgt.

(2) Änderungen in den Daten des Institution Repository 
einzelner Elterngeldstellen sind von den Vereinbarungs-
partnern oder den Elterngeldstellen selbst umgehend der 
Bezirksregierung Münster (dez28.4IT@bezreg-muenster.
nrw.de) mitzuteilen.

(3) Die Elterngeldstellen erheben die über RINA zu 
übermittelnden Daten und fügen sie in die SED ein. Die 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der durch die 
Nutzung von RINA durchgeführten Amtshandlungen 
und die Richtigkeit der übermittelten Angaben liegt bei 
der durchführenden beziehungsweise übermittelnden 
Stelle und wird durch die Nutzung von RINA nicht be-
rührt.

§ 3 
Finanzierung

(1) Die Finanzierung erfolgt durch Umlage der Kosten, 
die dem Land Nordrhein-Westfalen für die nach § 1 zu 
erbringenden Leistungen entstehen, auf die unterzeich-
nenden Vereinbarungspartner. Diese Kosten werden der-
zeit wie folgt veranschlagt:

Jahr Einmalige 
Kosten

Produktions-
kosten

Gesamtkosten

2019 160.799,97 € 231.457,24 € 392.257,21 €
2020 ff . /. 462.914,48 € 462.914,48 €

(2) Die umlagefähigen Kosten werden nach dem für das 
jeweilige Rechnungsjahr gültigen Königsteiner Schlüssel 
(KS) auf die Vereinbarungspartner (VP) umgelegt. Sollte 
die Vereinbarung durch weniger als 16 Vereinbarungs-
partner unterzeichnet werden oder sollten Vereinba-
rungspartner die Vereinbarung kündigen oder nach §  6 
Absatz 4 ausscheiden, werden die Kosten nach folgender 
Formel auf jeden der verbleibenden Vereinbarungspart-
ner umgelegt:

Gesamtkosen
x nach dem KS auf den VP 
entfallender ProzentsatzSumme der auf die verbleibenden VP 

entfallene %-Anteile

(3) IT.NRW informiert die Vereinbarungspartner jedes 
Jahr bis spätestens 1. Dezember über die Höhe der von 
ihnen jeweils zu tragenden Umlage. Die Umlage wird 
auf vorläufi ger Basis errechnet; eine Spitzabrechnung 
erfolgt mit der Rechnung des Folgejahres. Die Verein-
barungspartner überweisen die Umlage bis zum 20. 
 Dezember jeden Jahres an IT.NRW (IBAN DE39 
3005 0000 0004 0073 16).

(4) Kommt ein Vereinbarungspartner um mehr als sechs 
Monate mit der Entrichtung der Umlage in Verzug, kann 
das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration Nordrhein-Westfalen ihm zum Ende des Ka-
lenderjahres schriftlich kündigen.

(Electronic Exchange of Social Security Information) ge-
schehen. Mit dem Beschluss Nr. E4 vom 13.03.2014 hat 
die Verwaltungskommission festgelegt, dass das EES-
SI-System verpfl ichtend zu nutzen ist, sobald zwei Jahre 
ab dem Tag verstrichen sind, an dem das zentrale EES-
SI-System entwickelt und erprobt ist sowie für die Nut-
zung bereitgestellt wird und die Mitgliedstaaten somit 
mit der Integration in das Zentralsystem beginnen kön-
nen. Da die Kommission im Juli 2017 das zentrale EES-
SI-System zur Verfügung gestellt hat, ist ab dem 
03.07.2019 der rein elektronische Datenaustausch für 
alle beteiligten Staaten verpfl ichtend.

Für die Elterngeldstellen erfolgt der Zugang zum EES-
SI-System über einen sogenannten Access Point bei der 
Bundesagentur für Arbeit. Die Verbindung zwischen den 
Elterngeldstellen und dem Access Point wird über die 
von der EU zur Verfügung gestellte webbasierte Fachan-
wendung RINA hergestellt. Der Zugriff der jeweiligen 
Elterngeldstellen der Länder erfolgt über das DOI 
(Deutschland Online Infrastruktur), der Austausch von 
Daten innerhalb RINA über SED (strukturierte elektro-
nische Dokumente). Die Fachanwendung RINA ist über 
die URL https://EESSI-Portal.nrw.doi-de.net erreichbar.

Es ist gemeinsames Ziel der unterzeichnenden Vereinba-
rungspartner, ihre Elterngeldstellen schnellstmöglich an 
das EESSI-System anzubinden und durch eine zentrale 
Bereitstellung, einen dauerhaften zentralen Betrieb und 
eine zentrale Pfl ege von RINA Aufwand und Kosten für 
die Vereinbarungspartner zu reduzieren.

§ 1
Leistungen des Landes NRW

(1) Die webbasierte Fachanwendung RINA wird in der 
jeweils aktuellsten verfügbaren, getesteten und freigege-
benen Version für alle Vereinbarungspartner zentral vom 
Land Nordrhein-Westfalen bereitgestellt. Es räumt allen 
Elterngeldstellen der unterzeichnenden Vereinbarungs-
partner die Möglichkeit ein, entsprechend der EG-Ver-
ordnungen Nr. 883/2004 und 987/2009 an EESSI teilzu-
nehmen und den Datenaustausch auf dem verpfl ichten-
den Übermittlungsweg vorzunehmen. 

( 2)Die Elterngeldstellen eines Vertragspartners werden 
schnellstmöglich an EESSI angeschlossen, sobald dieser 
Vereinbarungspartner eine unterzeichnete Ausfertigung 
dieser Vereinbarung an das Ministerium für Kinder, Fa-
milie, Flüchtlinge und Integration Nordrhein-Westfalen 
übermittelt und die Bundesagentur für Arbeit die not-
wendigen technischen Voraussetzungen geschaffen hat.

(3) Die Federführung für die Erbringung der in Absatz 1 
und 2 beschriebenen Leistungen liegt beim Land Nord-
rhein-Westfalen, vertreten durch die Bezirksregierung 
Münster. Diese Leistungen werden im Auftrag des Lan-
des NRW durch den landeseigenen Dienstleister IT.NRW 
erbracht.

(4) Durch ein Rollen- und Rechtekonzept ist für jede 
teilnehmende Elterngeldstelle der Zugriff auf RINA ge-
währleistet. Die Benutzeradministration erfolgt durch 
IT.NRW, soweit die Rechte nicht auf Administratoren bei 
den Vereinbarungspartnern übertragen worden sind.

(5) Bei Bedarf, beispielsweise bei einem Rechtsstreit, 
kann IT.NRW sowohl bestimmte fachliche als auch per-
sonenbezogene Daten (fachliche Protokolle) auf begrün-
deten Antrag der betroffenen Elterngeldstelle zu deren 
eigenen Prozessen auswerten und an diese weiterreichen.

(6) Das Land Nordrhein-Westfalen trägt im Rahmen der 
durch RINA vorgegebenen technischen Möglichkeiten 
die Verantwortung für den technisch einwandfreien und 
datensicherheits- sowie datenschutzkonformen Betrieb. 
Es stellt im Rahmen seiner gesetzlichen Pfl ichten sicher, 
dass RINA, die gespeicherten Daten und die übertrage-
nen Daten vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte ge-
schützt werden.

(7) Es gelten folgende Dialog- und Servicezeiten:

a)  Dialogzeit (Verfahren ist verfügbar): Montag bis Frei-
tag 6:00 – 19:00 Uhr, Samstag 6:00 – 12:00 Uhr

b)  Servicezeit (Ansprechperson für Verfahren ist verfüg-
bar): Montag bis Freitag 7:00 bis 16:30 Uhr.
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(5) Die Erstattung – auch anteiliger – Kosten nach einer 
Kündigung ist ausgeschlossen.

(6) Die technische Umsetzung einer Kündigung erfolgt 
nach Absprache mit IT.NRW bis spätestens zum Wirk-
samwerden der Kündigung.

§ 7 
Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung un-
wirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertrags-
schluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen un-
berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der in-
tendierten Zielsetzung am nächsten kommen, die die Ver-
einbarungspartner mit der unwirksamen beziehungs-
weise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend 
für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft 
erweist.

Düsseldorf, den 3. Juli 2019

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Michaela  L ü b b e r i n g

Stuttgart, den 29. Juli 2019

Für das Land Baden-Württemberg:

Rolf  S c h u m a c h e r

München, den 10. Juli 2019

Für den Freistaat Bayern:

Werner  Z w i c k

Potsdam, den 25. Juli 2019

Für das Land Brandenburg:

Michael  R a n f t

Bremen, den 25. Juli 2019

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Monika  F r a n k

Hamburg, den 2. Juli 2019

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Dr. Dirk  B a n g e

Gießen, den 27. Mai 2019

Für das Land Hessen:

Martin  R ö ß l e r

Schwerin, den 3. Juli 2019

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Stefanie  D r e s e

Hannover, den 13. Juni 2019

Für das Land Niedersachsen:

Dirk  S c h r ö d e r

Mainz, den 8. Juli 2019

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Klaus Peter  L o h e s t

Saarbrücken, den 19. Juli 2019

Für das Saarland:

Alexandra  H e i n e n

(5) Bei vollständiger Verfahrenseinstellung können Kos-
ten für technische Aufwände anfallen. Die Kostenauftei-
lung erfolgt nach dem für das Jahr der Verfahrenseinstel-
lung gültigen Königsteiner Schlüssel.

(6) Personal- und Sachkosten der behördlichen Nutzung 
der Anwendung liegen bei der jeweiligen Behörde.

§ 4 
Änderungen der Vereinbarung

Diese Vereinbarung kann nur durch eine schriftliche Ver-
tragsänderung geändert werden, der alle unterzeichnen-
den Vereinbarungspartner zustimmen müssen.

§ 5 
Inkrafttreten, Unterzeichnung

(1) Die Vereinbarung tritt in Kraft, sobald sie durch 
Nordrhein-Westfalen und mindestens einen weiteren 
Vereinbarungspartner unterzeichnet worden ist. Für die 
Unterzeichnung genügt es, wenn ein Vereinbarungspart-
ner eine Ausfertigung der Vereinbarung, die mit den Aus-
fertigungen der anderen Vereinbarungspartner im Wort-
laut identisch ist, unterzeichnet und diese dem Ministe-
rium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
Nordrhein-Westfalen bis zum 31. Juli 2019 übermittelt. 
Nach diesem Termin ist nur noch ein Beitritt gemäß Ab-
satz  2 möglich. Das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration Nordrhein-Westfalen unter-
richtet alle Vereinbarungspartner über das Datum des 
Inkrafttretens und zum 15. August 2019 darüber, welche 
Vereinbarungspartner die Vereinbarung unterzeichnet 
haben. 

(2) Im Einvernehmen mit allen Vereinbarungspartnern 
kann auch nach diesem Zeitpunkt der Beitritt weiterer 
Länder zugelassen werden.

(3) Wegen §  10 Absatz  2 des Hamburgischen Transpa-
renzgesetzes tritt die Vereinbarung abweichend von Ab-
satz 1 Satz 1 für die Freie und Hansestadt Hamburg frü-
hestens einen Monat nach ihrer Veröffentlichung durch 
die Freie und Hansestadt Hamburg in Kraft. Während 
dieser Frist kann die Freie und Hansestadt Hamburg von 
der Vereinbarung zurücktreten. Ist die Vereinbarung ge-
genüber den anderen Vereinbarungspartnern bereits frü-
her in Kraft getreten, wirkt das Inkrafttreten für die 
Freie und Hansestadt Hamburg auf diesen Zeitpunkt zu-
rück.

§ 6 
Geltungsdauer, Kündigung

(1) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Die Vereinbarungspartner übernehmen Ver-
pfl ichtungen nach dieser Vereinbarung unter dem Vorbe-
halt der Bereitstellung der erforderlichen Mittel durch 
ihre gesetzgebenden Körperschaften.

(2) Die Gültigkeit der Vereinbarung endet

1.   mit sofortiger Wirkung, wenn alle unterzeichnenden 
Vereinbarungspartner darüber einig sind, dass RINA 
wegen rechtlicher oder technischer Änderungen nicht 
mehr nutzbar ist, die weder das Land Nord-
rhein-Westfalen noch IT.NRW zu vertreten haben; be-
stehen hierzu unterschiedliche Auffassungen, liegt die 
Beweislast hierfür beim Land Nordrhein-Westfalen;

2.   zum Ende des Kalenderjahres, frühestens jedoch nach 
neun Monaten, wenn das Land Nordrhein-Westfalen 
diese Vereinbarung kündigt. 

(3) Jeder unterzeichnende Vereinbarungspartner kann 
die Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von sechs 
Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich 
kündigen. Die Kündigung ist gegenüber allen Vereinba-
rungspartnern zu erklären, für die die Vereinbarung im 
Zeitpunkt der Kündigung gilt. Abweichend hiervon gilt 
für das Land Nordrhein-Westfalen eine Kündigungsfrist 
von neun Monaten zum Ende des Kalenderjahres.

(4) Stellt der Haushalt eines Landes für ein Haushalts-
jahr keine Mittel für die Entrichtung der Umlage bereit, 
scheidet der betroffene Vertragspartner mit Wirkung ab 
dem Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres automa-
tisch aus der Vereinbarung aus.
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öffentlichen Unternehmen sowie über die fi nanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen 
(ABl. L 318 vom 17.11.2006, S. 17),

f)   Richtlinie zur Projektförderung auf Kostenbasis an 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Gemein-
samer Runderlass des Ministeriums für Kultur und 
Wissenschaft, des Ministeriums für Wirtschaft, Inno-
vation, Digitalisierung und Energie, des Ministeriums 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz und des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
„Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur 
Projektförderung auf Kostenbasis an außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen“ vom 7. September 
2018 (MBl. NRW. S. 514) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

Ein Rechtsanspruch der Antragstellerin oder des An-
tragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die bewilligende Stelle auf-
grund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung sind hochinnovative Einzel- 
und Verbundvorhaben im Innovations- und Transferbe-
reich zur Umsetzung der it’s OWL Clusterstrategie 2018-
2022. Mit den Projekten sollen Forschungsergebnisse aus 
den Bereichen autonome Systeme, dynamisch-vernetzte 
Systeme, interaktive sozio-technische Systeme und Pro-
dukt-Service-Systeme gewonnen und zugleich in wirt-
schaftlich verwertbare Produkte und Verfahren umge-
setzt werden. 

Zur Verstetigung der Projektergebnisse sollen die For-
schungsprojekte durch innovationsfördernde und beglei-
tende Maßnahmen fl ankiert werden. Hierzu zählen zum 
Beispiel Maßnahmen zur Hebung komplementärer Kom-
petenzen der Partner, zum Beispiel im Bereich der Nach-
wuchsförderung, der Personalqualifi zierung, des Wis-
sens- und Technologietransfers und des internationalen 
Austausches. Zur Verstetigung gehören auch Projekte mit 
dem Ziel, aus den Forschungsergebnissen international 
durchsetzungsfähige Normen und Standards zu entwi-
ckeln.

Das technologische Ziel des Clusters ist der Ausbau der 
Spitzenposition auf dem Gebiet der intelligenten techni-
schen Systeme. Das sind softwareintensive maschinen-
bauliche Produkte oder Produktionssysteme mit der Fä-
higkeit, sich an veränderliche Betriebsbedingungen 
selbstständig, teils auf Kognition beruhend optimal an-
zupassen und gegebenenfalls autonom zu handeln. Im 
Kern der Förderung steht die Beherrschung der vier neu-
artigen technologieinduzierten Forschungsthemen: Auto-
nome Systeme, Dynamisch vernetzte Systeme, Interak-
tive sozio-technische Systeme und Produkt-Service-Sys-
teme. Besonders hohe Relevanz für die Partner des 
Clusters weisen folgende Leistungsbereiche auf: Intelli-
gente Systeme, Gestaltung sozio-technischer Systeme, 
Digitale Infrastruktur, Energieeffizienz, Security & Sa-
fety in CPS/CPPS-Umgebungen, Wertschöpfungsnetze 
und Advanced Systems Engineering. Die Berücksichti-
gung der gesamten Innovationskette – von der Wissens-
generierung bis zur wirtschaftlichen Verwertung – wird 
dabei vorausgesetzt.

3
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, Universitäten, Hochschulen, außeruniversi-
täre Bildungs- und Forschungseinrichtungen und ge-
meinnützige Organisationen, welche beabsichtigen, Vor-
haben im Kontext der it’s OWL Clusterstrategie 2018-
2022 umzusetzen.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Fördergebiet

Leipzig, den 15. Juli 2019

Für den Kommunalen Sozialverband Sachsen:

Andreas  W e r n e r

Neumünster, den 27. Mai 2019

Für das Land Schleswig-Holstein:

James-Herbert  L u n d s z i e n

Erfurt, den 23. Juli 2019

Für den Freistaat Thüringen:

Frank  S c h u l z e

– MBl. NRW. 2019 S. 340

702

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Vorhaben im Innovations- 

und Transferbereich im Rahmen des 
Spitzenclusters it’s OWL 

(it’s OWL Förderrichtlinie)
Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie

Vom 7. August 2019

1.
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Zuwendungszweck

Die Förderung zielt darauf ab, durch hochinnovative 
Einzel- und Verbundprojekte im Innovations- und Trans-
ferbereich zur Umsetzung der it’s OWL Clusterstrategie 
2018-2022 beizutragen. Die Strategie des Spitzenclusters 
it’s OWL stellt die Clusterziele und Perspektiven sowie 
Maßnahmen zur Verbesserung seiner Wettbewerbsposi-
tion dar, um so den Innovations- und Wirtschaftsstandort 
Nordrhein-Westfalen nachhaltig zu stärken.

1.2
Rechtsgrundlage

Zuwendungen werden auf Grundlage dieser Richtlinie 
und nach Maßgabe insbesondere folgender Regelungen 
in der jeweils gültigen Fassung gewährt:

a)   §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV. NRW. S. 158) sowie den dazu ergangenen Verwal-
tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV 
zur LHO), Runderlass des Finanzministeriums vom 
30. September 2003 (MBl. NRW. S. 1254),

b)   Verordnung (EU) Nummer  1407/2013 der Kommis-
sion vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf De-minimis-Bei-
hilfen (ABl. L 352 vom 24. Dezember 2013, S. 1),

c)   Verordnung (EU) Nummer 651/2014 der Kommission 
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
im Folgenden AGVO genannt, (ABl. L 187 vom 26. 
Juni 2014, S. 1, L 283 vom 27. September 2014, S. 65), 
die durch Verordnung (EU) 2017/1084 (ABl. L 156 
vom 20. Juni 2017, S. 1) geändert worden ist,

d)   Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung 
von Forschung, Entwicklung und Innovation, (ABl. C 
198 vom 27. Juni 2014, S. 1),

e)   Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. No-
vember 2006 über die Transparenz der fi nanziellen 
Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den 
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5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart 

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung.

5.2
Finanzierungsart 

Die Finanzierung erfolgt im Wege der Anteilfi nanzie-
rung. Bei Verbundvorhaben können für die Begünstigten 
nach Nummer 3 unterschiedliche Fördersätze gelten. 

5.3
Form der Zuwendung 

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
gewährt.

5.4
Bemessung der Zuwendung/Bemessungsgrundlage 

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen sind die pro-
jektbezogenen Ausgaben, sofern sie nach Nummer  5.5.1 
förderfähig sind. Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind 
durch schriftliche Unterlagen zu belegen, die klar, spezi-
fi sch und aktuell sein müssen. 

5.5
Förderhöchstsätze

Für nicht rückzahlbare Zuschüsse für Vorhaben von Zu-
wendungsempfängern oder Zuwendungsempfängerinnen 
im nichtwirtschaftlichen Bereich beträgt der Förder-
höchstsatz bis zu 90 Prozent. Für nicht rückzahlbare Zu-
schüsse für Vorhaben von geisteswissenschaftlichen Fa-
kultäten von Universitäten und Hochschulen im nicht-
wirtschaftlichen Bereich darf nach Maßgabe der VV 2.3 
zu §  44 LHO in Ausnahmefällen eine Vollfi nanzierung 
bewilligt werden.

Für Vorhaben von Unternehmen sowie von Forschungs-
einrichtungen, Universitäten und Hochschulen im Be-
reich einer wirtschaftlichen Tätigkeit sowie Kooperatio-
nen von Unternehmen mit Forschungseinrichtungen und 
Hochschulen gelten die folgenden Förderhöchstsätze:

Damit die angestrebten Multiplikationseffekte des Clus-
ters eintreten können, ist das Projekt in der Region Ost-
westfalen-Lippe umzusetzen.

4.2
Verbundvorhaben

Zuwendungen sollen insbesondere für Verbundvorhaben 
gewährt werden. Voraussetzung für ein Verbundvorhaben 
ist eine arbeitsteilige Zusammenarbeit von mindestens 
zwei unabhängigen Partnern mit Blick auf einen Wis-
sens- oder Technologieaustausch oder auf ein gemeinsa-
mes Ziel, wobei die Partner den Gegenstand des Ver-
bundprojekts gemeinsam festlegen, einen Beitrag zu sei-
ner Durchführung leisten und seine Risiken und 
Ergebnisse teilen. Die Gesamtkosten des Vorhabens kön-
nen von einem oder mehreren Partnern getragen werden, 
so dass andere Partner von den fi nanziellen Risiken des 
Vorhabens befreit sind. Auftragsforschung und die Er-
bringung von Forschungsleistungen gelten nicht als For-
men der Zusammenarbeit.

Bei einem entsprechenden Vorhaben müssen die Partner 
die Bedingungen des Verbundvorhabens, insbesondere 
hinsichtlich der Beiträge zu den Aufwendungen des Vor-
habens, der Teilung der Risiken und Ergebnisse, der Ver-
breitung der Ergebnisse, des Zugangs zu Rechten des 
geistigen Eigentums und der Regeln für deren Zuwei-
sung in einem Kooperationsvertrag festgelegt haben. Der 
Kooperationsvertrag ist vor einer Bewilligung des För-
derantrages der Bewilligungsbehörde im Entwurf und 
spätestens sechs Wochen nach Zugang des Zuwendungs-
bescheides unverändert von allen Kooperationspartnern 
unterschrieben vorzulegen. Die Verpfl ichtung zur Vorlage 
des unterschriebenen Kooperationsvertrags ist im Zu-
wendungsbescheid zu regeln. Sofern ein Kooperations-
vertrag nicht oder nicht innerhalb der oben genannten 
Frist vorgelegt wird, wird ein Ausschluss der Förderung 
geprüft. 

In dem Kooperationsvertrag ist insbesondere zu verein-
baren, dass im Falle des Ausscheidens eines Kooperati-
onspartners die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse und 
Ergebnisse aus dem Vorhaben den übrigen Kooperations-
partnern unentgeltlich für die Dauer des Projektes zur 
Verfügung gestellt werden. Im Falle des Ausscheidens ei-
nes Kooperationspartners aus der Wissenschaft (Hoch-
schule oder außeruniversitäre Forschungseinrichtung) ist 
die bewilligende Stelle unverzüglich zu informieren.

4.3
Verbot der Quersubventionierung

Eine Forschungseinrichtung, die sowohl wirtschaftliche 
als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt und Zu-
wendungen nach dieser Richtlinie für eine nichtwirt-
schaftliche Tätigkeit erhält, hat sicherzustellen, dass die 
nichtwirtschaftlichen und die wirtschaftlichen Tätigkei-
ten und ihre Kosten, Finanzierung und Erlöse klar von-
einander getrennt werden können, so dass keine Gefahr 
der Quersubventionierung der wirtschaftlichen Tätigkei-
ten besteht. Zu diesem Zweck sind insbesondere Auf-
wendungen und Erträge zwischen den einzelnen wirt-
schaftlichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten buch-
halterisch eindeutig voneinander trennen (Trennungs-
rechnung). 

4.4
Förderausschluss bei Rückforderungsanordnung, für Un-
ternehmen in Schwierigkeiten und für bestimmte Berei-
che

Zuwendungen nach dieser Richtlinie dürfen gemäß Arti-
kel 1 Nummer 4 Buchstabe a AGVO nicht an Unterneh-
men vergeben werden, die einer Rückforderungsanord-
nung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommis-
sion zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von 
demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer 
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-
kommen sind.

Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen 
beziehungsweise Sektoren in den Fällen der Artikel 1 
Nummern 2 bis 5 AGVO. Insbesondere dürfen Zuwen-
dungen nicht an Unternehmen in Schwierigkeiten im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 18 AGVO vergeben werden.
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Förderkategorie Kleine * 
Unternehmen
bis zu

Mittlere *
Unternehmen 
bis zu

Große *
Unternehmen 
bis zu

Industrielle Forschung
(Artikel 25 AGVO)

70 Prozent 60 Prozent 50 Prozent

Die Fördersätze für industrielle Forschung können wie folgt 
auf maximal 80 Prozent der beihilfefähigen Kosten erhöht 
werden:

a) das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit;

zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU 
(kleine und mittlere Unternehmen) ist, oder wird in minde-
stens zwei Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einer 
Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgeführt, wobei 
kein einzelnes Unternehmen mehr als 70 Prozent der beihilfe-
fähigen Kosten bestreitet

oder

b) zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Ein-
richtungen für Forschung und Wissensverbreitung, die minde-
stens 10 Prozent der beihilfefähigen Kosten tragen und das 
Recht haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu veröffentli-
chen 

oder

c) die Ergebnisse des Vorhabens fi nden weite Verbreitung (Arti-
kel 25 Absatz 6 Buchstabe b) ii) AGVO)

80 Prozent 75 Prozent 65 Prozent

Experimentelle Entwicklung (Artikel 25 AGVO) 45 Prozent 35 Prozent 25 Prozent

Die Fördersätze für experimentelle Entwicklung können wie 
folgt auf maximal 60 Prozent der beihilfefähigen Kosten er-
höht werden:

a) das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit;

zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU 
ist, oder wird in mindestens zwei Mitgliedstaaten oder einem 
Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-Abkommens 
durchgeführt, wobei kein einzelnes Unternehmen mehr als 70 
Prozent der beihilfefähigen Kosten bestreitet

oder

b) zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Ein-
richtungen für Forschung und Wissensverbreitung, die minde-
stens 10 Prozent der beihilfefähigen Kosten tragen und das 
Recht haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu veröffentli-
chen 

oder

c) die Ergebnisse des Vorhabens fi nden weite Verbreitung (Arti-
kel 25 Absatz 6 Buchstabe b) ii) AGVO)

60 Prozent 50 Prozent 40 Prozent

*Für die Bestimmung der Größe der Unternehmen gilt in allen Fällen die Defi nition des Anhang I AGVO.

Die Einordnung als kleines oder mittleres Unternehmen 
beziehungsweise als „KMU“ erfolgt entsprechend den 
Defi nitionen in Anlage 1. Die Einordnung erfolgt unab-
hängig von der Rechtsform der oder des Antragsstellen-
den. Für Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, die 
im Rahmen eines geförderten Vorhabens wirtschaftlich 
tätig sind, gelten insoweit die gleichen Regelungen wie 
für Unternehmen. 

5.5.1
Zuwendungsfähige Ausgaben 

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für Aktivitäten, die 
im Sinne der Defi nition gemäß Artikel 25 AGVO als „In-
dustrielle Forschung“ oder „Experimentelle Entwick-
lung“ eingeordnet werden können und den Zielen dieser 
Förderrichtlinie entsprechen. Ausgaben können nur be-
rücksichtigt werden, soweit sie projektbezogen entstan-
den sind.

a)
Personalausgaben

Personalausgaben ermitteln sich aus dem tatsächlichen, 
personenbezogenen Stundensatz (Jahresbruttogehalt 
plus Arbeitgeberanteil geteilt durch Jahresarbeitsstun-
den) und der Anzahl der für das Projekt tatsächlich ge-
leisteten Stunden. Mehr als 1650 Jahresarbeitsstunden 

pro Vollzeitbeschäftigtem und Kalenderjahr dürfen nicht 
abgerechnet werden. Dies gilt analog für Teilzeitbeschäf-
tigte. Die Vergütung für die Geschäftsführerin oder den 
Geschäftsführer kann Teil der Bemessungsgrundlage 
sein, soweit sie oder er Tätigkeiten verrichtet, die eindeu-
tig mit dem Projekt zusammenhängen und gesondert be-
rechnet werden.

b)
Begrenzungsregelung

Personalausgaben können nur in ihrer tatsächlichen 
Höhe, maximal jedoch in Höhe der Stundensätze be-
rücksichtigt werden, die zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung als Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwal-
tungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Ge-
bührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zu 
erhebenden Verwaltungsgebühren – Runderlass des Mi-
nisteriums des Innern „Richtwerte für die Berücksichti-
gung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der 
nach dem Gebührengesetz für das Land Nordrhein- 
Westfalen zu erhebenden Verwaltungsgebühren“ vom 17. 
April 2018 (MBl. NRW. S. 192) – in der jeweils gültigen 
Fassung des Runderlasses veröffentlicht sind. Es gelten 
folgende Vergleichsgruppen:

Höherer Dienst: Geschäftsführer sowie wissenschaft-
lich-technisches Personal mit Hochschulabschluss;
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Nicht zuwendungsfähig sind:

a)  Investitionsausgaben für Grundstücke und Gebäude,

b)   Dienstleistungen, die fortlaufend oder in regelmäßi-
gen Abständen in Anspruch genommen werden oder 
die zu den gewöhnlichen Betriebsausgaben des ge-
werblichen Unternehmens/ der freien Berufe gehören, 
wie zum Beispiel routinemäßige Steuer- und Rechts-
beratung oder Werbung,

c)   Personaleinzelkosten, die die tägliche Höchststunden-
zahl nach dem Arbeitszeitgesetz übersteigen, 

d)  Vertriebsausgaben einschließlich Werbekosten, 

e)  Gewerbesteuer, 

f)  Ausgaben für Schutzrechtsanmeldungen und 

g)  abzugsfähige Umsatzsteuer.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Förderung außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die ge-
meinsam vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen 
grundfi nanziert werden, erfolgt die Förderung aus-
schließlich nach der Richtlinie zur Gewährung von Zu-
wendungen zur Projektförderung auf Kostenbasis an au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Hierbei han-
delt es sich ausschließlich um Einrichtungen im Sinne 
des Artikel 91b des Grundgesetzes in Verbindung mit 
dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Län-
dern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz vom 11. September 2007 (BAnz. Num-
mer  195 vom 18. Oktober 2007  S.  7787), in der jeweils 
geltenden Fassung.

6.2
De-minimis-Vorhaben

Geringfügige Zuwendungen für innovationsfördernde 
und begleitende Vorhaben können auch nach Maßgabe 
der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 bewilligt werden. 

Der auf 200 000 Euro festgesetzte Höchstbetrag für 
De-minimis-Beihilfen, den ein einziges Unternehmen in 
einem Zeitraum von drei Jahren von einem Mitgliedstaat 
erhalten darf, darf nicht überschritten werden.

Andere Fördervorhaben dürfen nicht mit einer De-mini-
mis-Förderung für die gleichen förderbaren Ausgaben 
kumuliert werden, wenn die Kumulierung dazu führen 
würde, dass die festgelegten Förderhöchstsätze über-
schritten würden.

6.3
Zulassung elektronischer Systeme

Auf Antrag des Zuwendungsempfängers oder der Zu-
wendungsempfängerin ist zu prüfen, ob ihr DV-gestütz-
tes Buchführungssystem zur elektronischen Belegfüh-
rung und Belegaufbewahrung sowie ihr elektronisches 
Zeiterfassungssystem zum Nachweis der Arbeitszeit zu-
gelassen werden. Die Zulassung ist im Zuwendungsbe-
scheid festzulegen

6.4
Zulassung elektronischer Belegführung

Ein Buchführungssystem kann zur elektronischen Beleg-
führung zugelassen werden, wenn die Grundsätze zur 
ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Bü-
chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff beachtet und allgemein 
übliche Datenträger verwendet werden. Das verwendete 
Buchführungssystem muss anerkannten Sicherheitsstan-
dards entsprechen und für Prüfzwecke zuverlässig sein. 
Bei Änderungen des Buchführungssystems während der 
Aufbewahrungsfrist muss das neue Buchführungssystem 
zur Belegaufbewahrung durch die Bewilligungsbehörde 
zugelassen werden.

Gehobener Dienst: Personal mit Fachhochschulreife oder 
sonstigem staatlichem Abschluss (zum Beispiel Ingenieur 
(FH), Meister)

Mittlerer Dienst: Personal mit Abschlussprüfung in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf (zum Beispiel Fach-
arbeiter)

Einfacher Dienst: Hilfskräfte

Die Vergleichsgruppen umfassen die Lohnzahlungen, 
vertragliche und tarifl iche Zusatzleistungen sowie die 
Lohnnebenkosten. Personalausgaben dürfen, auch wenn 
sie die Pauschalen übersteigen, nicht mehr gesondert ab-
gerechnet werden. Die Eingruppierung erfolgt anhand 
einer Funktionsbeschreibung für den betreffenden Mit-
arbeiter beziehungsweise die betreffende Mitarbeiterin 
im Antrag und durch Vorlage des Arbeitsvertrages sowie 
gegebenenfalls durch die Vorlage von Qualifi zierungs-
nachweisen. 

Für die gesamte Laufzeit eines Projektes sind die Ver-
gleichsgruppen anzuwenden, die zum Zeitpunkt der Be-
willigung beziehungsweise zum Zeitpunkt des geneh-
migten vorzeitigen Maßnahmebeginns galten. Die Sätze 
werden im Zuwendungsbescheid beziehungsweise bei 
der Zulassung des vorzeitigen Maßnahmebeginns festge-
legt. Das Besserstellungsverbot ist zu beachten.

c)
Gemeinausgaben 

Die Förderung von Gemeinausgaben für Vorhaben im 
nicht wirtschaftlichen Bereich und im wirtschaftlichen 
Bereich unter de-minimis-Bedingungen erfolgt pauschal 
mit 25 Prozent der zuwendungsfähigen Personalausga-
ben. Die Pauschale umfasst die in Anlage 2 aufgeführten 
Ausgaben. Diese Ausgaben dürfen, auch wenn sie die 
Pauschalen übersteigen, nicht mehr gesondert abgerech-
net werden.

Für die übrigen Vorhaben im wirtschaftlichen Bereich er-
folgt die Förderung von Gemeinausgaben bis zu einer 
Obergrenze von 25 Prozent der zuwendungsfähigen Per-
sonalausgaben. Die Gemeinausgaben umfassen die in 
Anlage 2 aufgeführten Ausgaben. Eine Plausibilisierung 
der Höhe der Gemeinausgaben ist erforderlich.

d)
Fremdleistungen

e)
Ausgaben für Reisen

Reiseausgaben werden analog der Regelungen des Lan-
desreisekostengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. Dezember 1998 (GV. NRW. S. 738) und der 
Auslandskostenerstattungsverordnung Nordrhein-West-
falen vom 18. Mai 2009 (GV. NRW. S. 411) jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung gefördert, wenn sie durch eine 
gesonderte Reisekostenabrechnung nachweisbar sind.

f)
Sachausgaben 

g)

Investitionen

Gefördert werden die Ausgaben für Geräte und Ausrüs-
tungsgegenstände, die für das Vorhaben angeschafft wer-
den soweit und solange sie für das Projekt genutzt wer-
den. Sie sind für die Dauer ihrer zweckentsprechenden 
Nutzung mit einer sachgerechten Zweckbindung zu be-
legen. Wenn die Investitionen nicht während ihrer ge-
samten wirtschaftlichen Lebensdauer für das Vorhaben 
verwendet werden, erfolgt eine anteilige Zuordnung der 
Ausgaben.  

Bei Vorhaben im nicht wirtschaftlichen Bereich sind nur 
der projektbezogene Mehraufwand sowie die projektbe-
zogenen Investitionen zuwendungsfähig, die nicht der 
Grundausstattung des Zuwendungsempfängers oder der 
Zuwendungsempfängerin zuzurechnen sind.

5.5.2
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben 
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e)  Verbreitung von Projektergebnissen.

Eine genaue Anleitung samt Formatvorlagen sowie ein 
vorformatierter Gliederungsvorschlag für die Skizzen 
werden unter www.ptj.de/its-owl zur Verfügung gestellt. 
In fachlichen Fragen unterstützen der Projektträger und 
die it’s OWL Clustermanagement GmbH die Antragstel-
ler im Vorfeld der Antragstellung und bei der Projektab-
wicklung.

Die Projektskizzen werden durch den Projektträger an 
die it’s OWL Clustermanagement GmbH mit der Bitte 
um Stellungnahme gegeben. Die it’s OWL Clusterma-
nagement GmbH nimmt zu der Durchführbarkeit sowie 
der Übereinstimmung mit der it’s OWL Clusterstrategie 
2018-22 Stellung. 

Das Clustermanagement it’s OWL stellt in einem trans-
parenten und gegenüber dem Projektträger und dem Mi-
nisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie einem Konzept darzulegenden Verfahren den 
Konsens über die Förderwürdigkeit des Projektes dar, 
beispielsweise über einen hierzu eingerichteten Beirat 
oder durch Gutachten von ausgewiesenen Fachexperten.

Die Projektskizzen werden von dem Projektträger hin-
sichtlich ihrer Förderfähigkeit und Einordnung in die 
Digitalisierungs- und Innovationsstrategie der Landes-
regierung mit dem Ministerium für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitalisierung und Energie abgestimmt.

Bei der Bewertung der Förderfähigkeit der Projektan-
träge werden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

Exzellenz:
a)   Übersichtlichkeit und Relevanz der Projektziele hin-

sichtlich der it’s OWL Clusterstrategie,

b)   Plausibilität des vorgeschlagenen Lösungsansatzes 
und Realisierungschancen des dargestellten Konzepts 
und

c)   Ambitionen und Ausmaß der vorgeschlagenen Arbei-
ten über den Stand der Technik hinaus sowie Innova-
tionspotenzial.

Effekte und Auswirkungen der Projektresultate auf: 
a)   Steigerung der Innovationsfähigkeit der Region und 

Integration neuer Kenntnisse; Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen (inklusive Unter-
nehmenswachstum); weitere umwelt- und gesell-
schaftsrelevante Auswirkungen,

b)   Beitrag auf nationaler oder internationaler Ebene zu 
den erwarteten Auswirkungen, die im Arbeitspro-
gramm unter dem relevanten Thema aufgeführt sind,

c)   Wirksamkeit der vorgeschlagenen Messgrößen zur 
Nutzung und Verbreitung der Projektergebnisse (in-
klusive IP-Rechte) und zur Verwaltung der For-
schungsdaten (wenn zutreffend) und

d)  Verwertung der Projektergebnisse.

Qualität und Effizienz der Projektstruktur und des Pro-
jektmanagements: 
a)   Qualität und Wirksamkeit des Arbeitsplans, ein-

schließlich des Ausmaßes, in dem die den Arbeitspa-
keten zugewiesenen Ressourcen mit ihren Zielen und 
Ergebnissen übereinstimmen,

b)   Angemessenheit der Managementstrukturen und –
verfahren,

c)   Qualität und relevante Erfahrung der einzelnen Pro-
jektpartner,

d)   Qualität des Gesamtkonsortiums (einschließlich 
Komplementarität, Ausgewogenheit und Mehrwert 
durch assoziierte Kooperationen) und

e)   Angemessene Verteilung und Begründung der bean-
tragten Ressourcen (Gesamtbudget, Personal, Ver-
brauchsgüter und Investitionen).

Auf der Grundlage der Bewertung durch eine Jury wer-
den dann die für eine Förderung geeigneten Projektideen 
ausgewählt. Das Auswahlergebnis wird den Interessen-
ten schriftlich mitgeteilt.

6.5
Zulassung elektronischer Zeiterfassung

Ein elektronisches Zeiterfassungssystem kann zum 
Nachweis der Arbeitszeit zugelassen werden, wenn es 
anerkannten Sicherheitsstandards genügt und für Prüf-
zwecke zuverlässig ist. Die eindeutige Zuordnung der er-
fassten Arbeitsstunden zu dem geförderten Projekt muss 
möglich sein. 

6.6
Veröffentlichung und Prüfrecht 

Nach der AGVO freigestellte Beihilfen werden gemäß 
Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 11 AGVO veröffent-
licht. Sie können von der Europäischen Kommission ge-
mäß Artikel 12 AGVO geprüft werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Informationen über jede Einzelbei-
hilfe von über 500 000 Euro auf einer ausführlichen Bei-
hilfe-Website veröffentlicht werden.

7
Verfahren

7.1
Zuständigkeiten

Für die verwaltungsmäßige Abwicklung und die Ent-
scheidungsbefugnis über Unwirksamkeit, Rücknahme, 
Widerruf des Zuwendungsbescheids, Rückforderung der 
Zuwendungen und Verzinsung (§§  48, 49, 49a Verwal-
tungsverfahrensgesetz NRW) ist der Projektträger zu-
ständig. 

7.2
Einschaltung eines Projektträgers 

Für die Bewilligung und verwaltungsmäßige Abwicklung 
der Fördermaßnahme ist folgender Projektträger belie-
hen:

Projektträger Jülich (PtJ)
Geschäftsbereich TRI 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
52425 Jülich

Es wird empfohlen, vor dem Einreichen von Skizzen so-
wie Förderanträgen mit der

it’s OWL Clustermanagement GmbH
Projektbüro
Zukunftsmeile 1
33102 Paderborn

Kontakt aufzunehmen. Die it’s OWL Clustermanagement 
GmbH stellt den Interessenten einen Leitfaden mit de-
taillierten Hinweisen zur Erstellung der Bewerbungsun-
terlagen unter www.its-owl.de/foerderantraege zur Ver-
fügung. Dort können ebenfalls die erforderlichen Formu-
lare, Richtlinien, Merkblätter, Hinweise und Nebenbe-
stimmungen abgerufen oder angefordert werden.

7.3
Antragsverfahren 

Für die Projekte gilt folgendes Verfahren:

Das Antrags- und Auswahlverfahren ist zweistufi g ange-
legt.

In der ersten Verfahrensstufe sind dem Projektträger bis 
spätestens zum festgelegten Stichtag eines jeden Jahres 
zunächst Projektskizzen mit der Projektidee in einer 
aussagekräftigen Projektskizze in einfacher Ausferti-
gung per Post sowie in elektronischer Form per Mail an 
S.Dziallach@fz-juelich.de, R.Dersch@fz-juelich.de vor-
zulegen. Die Projektskizze muss mindestens folgende Be-
standteile enthalten:

a)   Projektbeschreibung: Ausgangslage, Problembeschrei-
bung, Lösungsweg,

b)   Beitrag und die entsprechende strategische Relevanz 
eines jeden Vorhabens für die Umsetzung der it’s 
OWL Clusterstrategie 2018-2022,

c)   Projektteilnehmer mit Zuordnung der Projektbe-
standteile,

d)  Arbeits- und Finanzierungsplan und 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 22. August 2019348

Antragstellern, die in einer vorherigen Einreichrunde 
nicht zum Zuge gekommen sind, steht es frei, sich erneut 
zu bewerben.

In der zweiten Stufe werden die Einreicher der positiv 
begutachteten Skizzen zu einer formalen Antragstellung 
aufgefordert. 

Aus der Vorlage eines förmlichen Förderantrags kann 
kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet wer-
den. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Rückgabe eines 
eingereichten Förderantrags. 

Der Zuwendungsempfänger oder die Zuwendungsemp-
fängerin hat vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben 
oder die Tätigkeit einen schriftlichen Antrag gemäß Arti-
kel 6 Nummer 2 AGVO zu stellen. Dieser muss mindes-
tens die folgenden Angaben enthalten: Name und Größe 
des Unternehmens, Beschreibung des Vorhabens mit An-
gabe des Beginns und des Abschlusses, Standort des Vor-
habens, die Kosten des Vorhabens, Art der Beihilfe (z. B. 
Zuschuss, Kredit, Garantie, rückzahlbarer Vorschuss 
oder Kapitalzuführung) und Höhe der für das Vorhaben 
benötigten öffentlichen Finanzierung.

7.4
Formulare

Alle notwendigen Formulare für die Beantragung und 
spätere Abwicklung der Förderungen werden auf der 
Homepage der bewilligenden Stelle zentral zur Verfü-
gung gestellt und können dort abgerufen werden. 

8
Inkrafttreten , Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und mit Datum vom 31. Dezember 2023 außer 
Kraft.

 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 22. August 2019 349

 

 

Anlage 1 
 
 
KMU-DEFINITION nach Anhang I der AGVO 
 
 
Artikel 1 
 
Unternehmen 
 
Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt. Dazu gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche 
Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- oder Familienbetriebe ausüben, sowie 
Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
nachgehen. 
 
Artikel 2 
 
1. Die Kategorie der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen 
und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder deren 
Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. Euro beläuft. 

 
2. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen 

definiert, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz 
beziehungsweise Jahresbilanz 10 Mio. Euro nicht übersteigt.  

 
3. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen 

definiert, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz 
beziehungsweise Jahresbilanz 2 Mio. Euro nicht überschreitet. 

 
Artikel 3 
 
Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte 
berücksichtigte Unternehmenstypen 
 
1. Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als 

Partnerunternehmen im Sinne des Absatzes 2 oder als verbundenes Unternehmen im Sinne 
des Absatzes 3 gilt. 

 
2. „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im 

Sinne des Absatzes 3 gelten und zwischen denen folgende Beziehung besteht: Ein 
Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält — allein oder gemeinsam mit einem 
oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne des Absatzes 3-25 Prozent oder mehr 
des Kapitals oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten 
Unternehmens). 
 
Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, also als Unternehmen ohne 
Partnerunternehmen, auch wenn der Schwellenwert von 25 Prozent erreicht oder 
überschritten wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren handelt und unter 
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der Bedingung, dass diese Investoren nicht im Sinne des Absatzes 3 einzeln oder 
gemeinsam mit dembetroffenen Unternehmen verbunden sind: 
 
a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen 

beziehungsweise Gruppen natürlicher Personen, die regelmäßig im Bereich der 
Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenkapital in nicht 
börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der 
genannten „Business Angels“ in ein und dasselbe Unternehmen 1 250 000 Euro nicht 
überschreitet; 

 
b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck; 
 
c) institutionelle Investoren einschließlich regionaler Entwicklungsfonds; 
 
d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. 
Euro und weniger als 5 000 Einwohnern. 
 

3. „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden 
Beziehungen stehen: 

 
a) ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder 
Gesellschafter eines anderen Unternehmens; 
 
b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- 

oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; 
 
c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen 

Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden 
Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben; 

 
d) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt 

gemäß einer mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens 
getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von 
dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus. 

 
Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die 
in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die 
Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen — unbeschadet der Rechte, die sie 
in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen. 
 
Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen oder einen der in Absatz 2 
genannten Investoren untereinander in einer der in Unterabsatz 1 genannten Beziehungen 
stehen, gelten ebenfalls als verbunden. 
Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe 
natürlicher Personen miteinander in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen 
als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen ganz oder teilweise auf demselben 
Markt oder auf benachbarten Märkten tätig sind. 
 
Als „benachbarter Markt“ gilt der Markt für eine Ware oder eine Dienstleistung, der dem 
betreffenden Markt unmittelbar vor- oder nachgeschaltet ist. 
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4. Außer in den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein Unternehmen nicht als 

KMU angesehen werden, wenn 25 Prozent oder mehr seines Kapitals oder seiner 
Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffentlichen Stellen einzeln oder 
gemeinsam kontrolliert werden. 

 
5. Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenständiges Unternehmen, 

Partnerunternehmen oder verbundenes Unternehmen sowie zu den Daten über die in 
Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben. Diese Erklärung kann selbst dann 
vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht genau 
feststellen lassen, wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit 
Recht davon ausgehen, dass es sich nicht zu 25 Prozent oder mehr im Besitz eines 
Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander verbundenen Unternehmen 
befindet. Solche Erklärungen werden unbeschadet der aufgrund einzelstaatlicher 
Regelungen oder Regelungen der Union vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen 
abgegeben. 
 

Artikel 4 
 
Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den 
Berichtszeitraum zugrunde zu legende Daten 
 
1. Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen 

Schwellenwerte herangezogen werden, beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss 
und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom Stichtag des Rechnungsabschlusses 
an berücksichtigt. Die Höhe des herangezogenen Umsatzes wird abzüglich der 
Mehrwertsteuer (MwSt.) und sonstiger indirekter Steuern oder Abgaben berechnet. 

 
2. Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis 

die in Artikel 2 genannten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme 
über- oder unterschreitet, so verliert beziehungsweise erwirbt es dadurch den Status eines 
mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens beziehungsweise eines 
Kleinstunternehmens erst dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zu 
einer Über- oder Unterschreitung kommt. 

 
3. Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, 

werden die entsprechenden Daten im Laufe des Geschäftsjahres nach Treu und Glauben 
geschätzt. 

 
Artikel 5 
 
Mitarbeiterzahl 
 
Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Zahl der 
Personen, die in dem betroffenen Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens 
während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbeschäftigung nachgegangen sind. Für die 
Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im Rahmen einer 
Teilzeitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE 
gezählt. In die Mitarbeiterzahl gehen ein: 
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a) Lohn- und Gehaltsempfänger, 
b) für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem 
stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind, 
 
c) mitarbeitende Eigentümer, 
 
d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle 
Vorteile aus dem Unternehmen ziehen. 
 
Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- 
beziehungsweise Berufsausbildungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht 
berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- beziehungsweise Elternurlaubs wird nicht 
mitgerechnet. 
 
Artikel 6 
 
Erstellung der Daten des Unternehmens 
 
1. Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließlich der 

Mitarbeiterzahl ausschließlich auf der Grundlage der Jahresabschlüsse dieses 
Unternehmens erstellt. 

 
2. Die Daten - einschließlich der Mitarbeiterzahl - eines Unternehmens, das 

Partnerunternehmen oder verbundene Unternehmen hat, werden auf der Grundlage der 
Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt oder - sofern vorhanden - 
anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens beziehungsweise der 
konsolidierten Jahresabschlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht. 

 
Zu den in Absatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vorhandenen 
Partnerunternehmen des betroffenen Unternehmens, die diesem unmittelbar vor- oder 
nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt proportional zu dem Anteil 
der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden 
Anteile zugrunde gelegt wird). Bei wechselseitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere 
dieser Anteile herangezogen. 
 
Zu den in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten werden gegebenenfalls 100 Prozent der 
Daten derjenigen direkt oder indirekt mit dem betroffenen Unternehmen verbundenen 
Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüssen noch nicht 
berücksichtigt wurden. 

 
3. Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der Partnerunternehmen des betreffenden 

Unternehmens aus ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in 
konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen Daten werden gegebenenfalls die Daten der 
mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen zu 100 Prozent hinzugerechnet, 
sofern die Daten in den konsolidierten Jahresabschlüssen noch nicht berücksichtigt wurden.  
 
Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unternehmen 
verbundenen Unternehmen aus ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern 
vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen Daten werden gegebenenfalls 
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die Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unternehmen, die diesen 
unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den 
konsolidierten Jahresabschlüssen nicht bereits anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der 
entsprechende Wert mindestens dem in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Anteil 
entspricht. 
 

4. In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den 
konsolidierten Jahresabschlüssen nicht ausgewiesen ist, wird die Mitarbeiterzahl berechnet, 
indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunternehmen dieses Unternehmens sind, 
anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten der Unternehmen, mit denen dieses 
Unternehmen verbunden ist, addiert werden. 
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Anlage 2 
 
Ausgaben, die durch die Gemeinausgaben gedeckt werden  
Ausgabenart  Beispiel oder Definition  
Ausgaben für Räumlichkeiten 
(Bürogebäude, Betriebsgebäude, Labore, 
usw.)  

Beispiele: Miete, Unterhaltsausgaben, 
Versicherung, Sicherheitsausgaben, Alarm, 
Facility-Management, Reinigung, Gas, 
Wasser, Strom, Heizung, Außenanlagen, 
Steuern, Gebühren, Entsorgung.  

Anschaffung, Miete und Unterhalt für 
Büroausstattung, Bürobedarf  

Beispiele: Anschaffungsausgaben und 
Miete für Büromöbel, Kopierer, 
Verbrauchsmaterialien (Briefumschläge, 
Druckerpatronen, Papier, Kopien), 
Computer, Drucker, Softwarelizenzen.  

Ausgaben für allgemeine Leistungen  Beispiele: Sanitätsdienst, Bibliothek, 
Publikationsdienst, Kommunikation 
(Internet, Telefon, Fax, Porto), Bekleidung, 
Abonnements, Transporte.  

Allgemeine Verwaltungs- und 
Managementausgaben  

Beispiele: Geschäftsführung, Sekretariat, 
Dokumentation, Kantine, 
Finanzverwaltung, Qualitätsmanagement, 
Personalverwaltung, 
Unternehmenskommunikation, IT-
Administration, Sicherheitsbeauftragter, 
Personalrat, Beratungsausgaben.  

Beiträge, Steuern und Abgaben, 
Pflichtprüfungsausgaben  

Beispiele: IHK, Berufsgenossenschaft, 
Pflichtprüfungs-, Steuerberatungs- und 
Anwaltsausgaben.  

Aus- und Fortbildungsausgaben  Beispiele: Seminare einschließlich der 
Reiseausgaben, Zeitschriften und 
Fachliteratur.  

Indirekte Ausgaben  Definition: Ausgaben, die nicht im 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Projekt anfallen oder für die der 
unmittelbare Zusammenhang nicht 
nachgewiesen werden kann (zum Beispiel 
Geschäftsführung) einschließlich solcher 
Ausgaben, bei denen die quantitative 
Zurechnung schwierig ist (zum Beispiel 
Wasser und Strom).  

 

– MBl. NRW. 2019 S. 343
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Bestimmung der zuständigen Behörde 
für die betriebliche Überwachung des 

Abwasserkanals Emscher
Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
– IV-8-87 05 21 –

Vom 23. Juli 2019

1.
Nach Anhang II, Nummer 22.1.27 der Zuständigkeitsver-
ordnung Umweltschutz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. 
S. 268) sind die Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf 
und Münster als Obere Wasserbehörden regional für die 
Überwachung des Betriebes zuständig, da es sich um ei-
nen Schmutzwasserkanal von mehr als 2 000 Einwoh-
nerwerten handelt. Es ist jedoch eine Betriebsüberwa-
chung unter Aufteilung nach Sachthemen zweckmäßiger, 
da die Überwachung häufi g eine ganzheitliche Betrach-
tung des Systems Abwasserkanal Emscher (AKE) erfor-
dert. 

2.
Aus diesem Grund wird gemäß § 117 Absatz 2 Nummer 1 
des Landeswassergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), das durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 341) 
geändert worden ist, folgende Zuständigkeitsregelung 
für die betriebliche Überwachung des Abwasserkanals 
Emscher bestimmt:

a)   Die Bezirksregierung Münster ist zuständige Behörde 
für die Überwachung des Betriebs des Abwasserka-
nals Emscher (AKE) mit Ausnahme der Zuständigkeit 
für die Sachthemen unter Buchstaben b und c.

b)   Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde für die Entgegennahme und Überprüfung der 
Berichte nach der Selbstüberwachungsverordnung 
Abwasser vom 17. Oktober 2013 (GV. NRW. S.  602), 
die durch Artikel 23 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 
(GV. NRW. S. 559) geändert worden ist sowie der 
Überwachung der Einhaltung der besonderen Selbst-
überwachungsanforderungen (gemäß Anlage) aus dem 
Planfeststellungsbeschluss und den sich hieraus erge-
benden Maßnahmen.

c)   Die Bezirksregierung Düsseldorf ist zuständige Be-
hörde für die Überwachung der Einhaltung der Dros-
selkontingente sowie für die Bearbeitung von An-
schlussanträgen unter Berücksichtigung der hydrau-
lischen Belastung des Gesamtsystems AKE. 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.
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Landschaftsverband Rheinland 

Satzung
zur Änderung der Rechnungsprüfungsordnung

des Landschaftsverbandes Rheinland
Bekanntmachung 

des Landschaftsverbandes Rheinland

Vom 1. August 2019

Die Satzung zur Änderung der Rechnungsprüfungsord-
nung des Landschaftsverbandes Rheinland ist im Inter-
net unter www.bekanntmachungen.lvr.de öffentlich be-
kannt gemacht worden.

Köln, den 1. August 2019

Die Direktorin des 
Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2019 S. 361

III.

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

Umlagensatzung 2019 des ZV VRR
Bekanntmachung 

des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

Vom 9. Juli 2019

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Umlagensat-
zung 2019 mit Datum vom 28.01.2019 und die Satzung 
zur Änderung der Umlagensatzung 2019 mit Datum vom 
26.06.2019 genehmigt.

Die Umlagensatzung und der nachfolgende Hinweis 
nach §  7 Abs.  6 GO NW werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung NW am Zustandekommen dieser Satzung nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 
Abs. 6 Satz 1 GO NW nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn:

1.   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

2.   diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

3.   der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet

 oder

4.  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

09. Juli 2019

Die genehmigte Umlagensatzung sowie die Änderung 
der Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV 
VRR 2019 stehen auf der Homepage des VRR zum Down-
load als PDF-Datei unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.vrr.de/fi leadmin/user_upload/pdf/der_vrr/
satzungen_richtlinien/Umlagensatzung_ZV_VRR_2019.
pdf

https://www.vrr.de/fi leadmin/user_upload/pdf/der_vrr/
satzungen_richtlinien/Satzung_zur_Aenderung_der_
Umlagensatzung_ZV_VRR_2019.pdf

Guido G ö r t z

Vorsitzender der Verbandsversammlung

– MBl. NRW. 2019 S. 361
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